
1

209 

Gesetz- und Verordnungsblatt

für das Land Brandenburg 

Teil II – Verordnungen 

12. Jahrgang Potsdam, den 30. Juli 2001 Nummer 12 

Datum Inhalt Seite 

29. 5. 2001 Verordnung über das Verfahren der Kostenerstattung 
im Bereich der Sozialhilfe (SHKEV) ................................................................................... 210 

13. 6. 2001 Verordnung über das Naturschutzgebiet 
„Hutelandschaft Altranft-Sonnenburg“ ................................................................................ 211 

15. 6. 2001 Brandenburgische Verordnung über den Bau und 
Betrieb von Beherbergungsstätten 
(Beherbergungsstättenbau-Verordnung - BbgBeBauV) ....................................................... 216 

18. 6. 2001 Zweite Verordnung zur Änderung 
der Berufsfachschulverordnung (2ÄBFSV)......................................................................... 218 

21. 6. 2001 Vierte Verordnung zur Änderung der Landesschulbezirksverordnung................................. 233 

21. 6. 2001 Verordnung über die Festsetzung von Zulassungszahlen 
für das Studienjahr 2001/2002.............................................................................................. 274 

22. 6. 2001 Verordnung über das Naturschutzgebiet 
„Kindelsee-Springluch“ ....................................................................................................... 281 

23. 6. 2001 Verordnung zur Bestimmung 
der Verwaltungsbehörde für die EU-Strukturfonds .............................................................. 285 

5. 7. 2001 Vierte Verordnung zur Änderung der Erstattungsverordnung .............................................. 285 



210 Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg Teil II – Nr. 12 vom 30. Juli 2001 

Verordnung über das Verfahren der Kostenerstattung

im Bereich der Sozialhilfe


(SHKEV)


Vom 29. Mai 2001 

Auf Grund des § 4 Abs. 5 des Gesetzes zur Ausführung des 
Bundessozialhilfegesetzes vom 24. Juli 1991 (GVBl. S. 318), 
der durch Artikel 6 des Gesetzes vom 28. Juni 2000 (GVBl. I 
S. 90, 95) geändert worden ist, verordnet der Minister für Arbeit, 
Soziales, Gesundheit und Frauen im Einvernehmen mit dem 
Minister des Innern und der Ministerin der Finanzen: 

§ 1 
Grundsätze der Kostenerstattung 

(1) Nach § 4 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Bundesso
zialhilfegesetzes erstattet das Land 93 vom Hundert der Netto
ausgaben der örtlichen Träger der Sozialhilfe für die Eingliede
rungshilfe für Behinderte, die Hilfe zur Pflege und die Hilfe zur 
Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten mit Ausnah
me der Ausgaben für Leistungen, die nicht als Einzelfallhilfe 
gewährt werden. Bei der Festsetzung der jährlichen Kostener
stattung dürfen die nach § 4 Abs. 3 des Gesetzes zur Ausführung 
des Bundessozialhilfegesetzes und Artikel 20 des Haushalts
strukturgesetzes 2000 festgesetzten Fallzahlobergrenzen insge
samt im Land nicht überschritten werden. Ausgaben für Fälle, 
die die Obergrenzen überschreiten, gelten als nicht erstattungs
fähig. 

(2) Grundlage für die Kostenerstattung sind die von den einzel
nen örtlichen Trägern der Sozialhilfe geltend gemachten Netto
aufwendungen und Fallzahlen. Nettoaufwendungen sind die 
Ausgaben für Leistungen abzüglich der Einnahmen, die insbe
sondere durch die Durchsetzung des Nachranges der Sozialhilfe 
(Übergang von Ansprüchen), Kostenersatz nach Abschnitt 6 des 
Bundessozialhilfegesetzes, Kostenerstattung nach Abschnitt 9 
des Bundessozialhilfegesetzes oder Tilgung von Darlehen den 
örtlichen Trägern der Sozialhilfe für die kostenerstattungsfähi
gen Fälle zufließen. Die örtlichen Träger der Sozialhilfe sind 
verpflichtet, die nach den vorgenannten Grundlagen anfallen
den Einnahmen rechtzeitig und vollständig zu erheben. 

§ 2 
Erstattungsverfahren 

(1) Die Kostenerstattung erfolgt auf Antrag. Für die Durchfüh
rung der Kostenerstattung ist das Landesamt für Soziales und 
Versorgung zuständig. Es setzt den Anteil an der Kostenerstat
tung im Benehmen mit den örtlichen Trägern der Sozialhilfe 
fest. 

(2) Auf die zu erwartende Kostenerstattung werden Abschlags
zahlungen in monatlichen Teilbeträgen jeweils zum Monatsan
fang gewährt. Die Abschlagszahlungen werden auf der Grund
lage der festgesetzten Kostenerstattungsbeträge und unter 

Berücksichtigung der voraussichtlichen Entwicklung der Aus
gaben mit jeweils 1/12 des Jahresbetrages festgesetzt; sie sind 
mit der jeweils folgenden festgesetzten Kostenerstattung zu ver
rechnen. Dabei sind Über- und Unterzahlungen sofort auszu
gleichen. 

(3) Die örtlichen Träger der Sozialhilfe haben die Aufwendun
gen für die Kostenerstattung nachzuweisen. Hierzu legen sie 
bis zum Ende des zweiten Monats nach Ablauf des Haushalts
jahres einen nach Einnahme- und Ausgabearten gegliederten 
Jahresnachweis über das abgelaufene Haushaltsjahr entspre
chend dem vom überörtlichen Träger der Sozialhilfe vorgege
benen Muster vor. Das Landesamt für Soziales und Versorgung 
kann zur Feststellung der Rechtmäßigkeit der Kostenerstat
tung in Einzelfällen begründende Unterlagen einsehen oder 
anfordern. 

§ 3 
Kostenerstattung für Ausgaben 


nach § 100 Abs. 1 Nr. 1 des Bundessozialhilfegesetzes


(1) Für die Feststellung des Anteils der einzelnen örtlichen Trä
ger der Sozialhilfe an der Kostenerstattung des Landes für die 
Aufgaben nach § 100 Abs. 1 Nr. 1 des Bundessozialhilfegeset
zes sind die Fallzahlen zum Stichtag des 31. Dezember des dem 
Abrechnungszeitraum vorhergehenden Jahres dem Landesamt 
für Soziales und Versorgung zu melden. Dieses stellt fest, in
wieweit die in § 1 Abs. 1 genannten Obergrenzen überschritten 
werden. Die Fallzahlen nach Satz 1 sind um die die Fallzahl
obergrenze überschreitenden Fallzahlen zu kürzen. Der Anteil 
des jeweiligen örtlichen Trägers an der Kürzung wird durch das 
Verhältnis seiner Ausgaben zu den Gesamtausgaben aller ört
licher Träger für die jeweilige Hilfeart bestimmt. § 4 Abs. 4 
Satz 4 des Gesetzes zur Ausführung des Bundessozialhilfege
setzes bleibt unberührt. 

(2) Die Sozialhilfefälle, für die kein gewöhnlicher Aufenthalt im 
Sinne des Bundessozialhilfegesetzes vor Aufnahme in eine sta
tionäre Einrichtung vorhanden war oder bei denen ein gewöhn
licher Aufenthalt nicht mehr zu ermitteln ist, fallen nicht unter 
die Kostenerstattung nach § 4 Abs. 2 des Ausführungsgesetzes 
zum Bundessozialhilfegesetz. Die örtlichen Träger der Sozial
hilfe können für diese Fälle beim überörtlichen Träger der Sozi
alhilfe eine gesonderte Kostenerstattung nach § 103 Abs. 1 
Satz 2 des Bundessozialhilfegesetzes  beantragen. 

§ 4 
Obergrenze der Eingliederungshilfe 


für Behinderte in teilstationären Einrichtungen


Die Fallzahlobergrenze nach Artikel 20 des Haushaltsstruktur
gesetzes 2000 für die Eingliederungshilfe für Behinderte in teil
stationären Einrichtungen kann wegen des Aufbaues von ambu
lanten und teilstationären Strukturen in dem Maße angehoben 
werden, in dem stationäre Plätze unter den in Artikel 20 des 
Haushaltsstrukturgesetzes 2000 genannten Obergrenzen blei
ben. Die Feststellung dazu trifft das Landesamt für Soziales und 
Versorgung. 
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§ 5 
Übergangsregelungen 

Die bis zur ersten Festsetzung der Kostenerstattung nach § 1 ge
leisteten Abschläge sind bei der Festsetzung der Jahreserstat
tung für das Jahr 2000 zusammen mit den nach der Zweiten Ver
ordnung über die Kostenerstattung für Pflichtaufgaben zur Er
füllung nach Weisung geleisteten Abschlägen zu berücksichti
gen. Über- und Unterzahlungen sind entsprechend § 2 Abs. 2 im 
Jahr 2001 zu behandeln. 

§ 6 
In-Kraft-Treten,Außer-Kraft-Treten 

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Juli  2000 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Zweite Verordnung über die Kostenerstat
tung für Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung vom 
12. November 1998 (GVBl. II S. 630) außer Kraft. 

Potsdam, den 29. Mai 2001 

Der Minister für Arbeit,

Soziales, Gesundheit und Frauen


Alwin Ziel


Verordnung über das Naturschutzgebiet 
„Hutelandschaft Altranft-Sonnenburg“ 

Vom 13. Juni 2001 

Auf Grund des § 21 in Verbindung mit § 19 Abs. 1 und 2 des 
Brandenburgischen Naturschutzgesetzes vom 25. Juni 1992 
(GVBl. I S. 208), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 18. Dezember 1997 (GVBl. I S. 124), verordnet der Minis
ter für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung: 

§ 1 
Erklärung zum Schutzgebiet 

Die in § 2 näher bezeichneten Flächen in den Gemeinden Bad 
Freienwalde und Wriezen (Landkreis Märkisch-Oderland) wer
den als Naturschutzgebiet festgesetzt. Das Naturschutzgebiet 
trägt die Bezeichnung „Hutelandschaft Altranft-Sonnenburg“. 

§ 2 
Schutzgegenstand 

(1) Das Naturschutzgebiet hat eine Größe von rund 572 Hektar 
und liegt drei Kilometer südöstlich von Bad Freienwalde, un
mittelbar südwestlich von Altranft. Es umfasst folgende Flur
stücke und Flure der Gemarkungen 

Altranft Flur 1	 Flurstücke 72 - 74, 78, 80 anteilig - Nordteil 
bis Südgrenze Flurstück 89, 88/2 anteilig 
bis zur westlichen Kante des Waldriegels, 
Acker ausgeschlossen, 89 - 97, 98/1-3, 99; 

Flur 2	 Flurstücke 121 - 123, 131, 132 anteilig bis 
Südgrenze Flurstück 133, 147 - 185; 

Rathsdorf Flur 1	 Flurstücke 1 - 16, 18; 

Flur 2	 1 - 2, 3/1-2, 4 - 21, 54 - 55, 377 anteilig, bis 
zum Weg im Osten, 378, 379/3 anteilig, bis 
zum Abzweig des Weges im Osten; 

Sonnen
burg Flur 1	 Flurstücke 87 - 96, 97/1-2, 112 - 116, 117/1

7, 118 - 123. 

Eine Kartenskizze ist dieser Verordnung zur Orientierung als 
Anlage beigefügt. 

(2) Die Grenze des Naturschutzgebietes ist in topografischen 
Karten im Maßstab 1 : 10 000 und in Flurkarten mit ununterbro
chener Linie eingetragen; als Grenze gilt der innere Rand dieser 
Linie. Maßgeblich ist die Einzeichnung in den Flurkarten. 

(3) Die Verordnung mit Karten kann beim Ministerium für 
Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung des Landes 
Brandenburg, oberste Naturschutzbehörde, in Potsdam sowie 
beim Landkreis Märkisch-Oderland, untere Naturschutzbe
hörde, von jedermann während der Dienstzeiten kostenlos ein
gesehen werden. 

§ 3 
Schutzzweck 

Der Schutzzweck des ehemals überwiegend militärisch genutz
ten Naturschutzgebietes ist 

1.	 die dauerhafte Erhaltung und Entwicklung von 

a)	 Lebensraumtypen nach Anhang I der Richtlinie 
92/43/EWG des Rates zur Erhaltung der natürlichen Le
bensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen 
vom 21. Mai 1992 (Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie), 
wie Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen (Festuco-
Brometalia), Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fage
tum) und Pannonische Wälder mit Traubeneiche (Quer
cus petraea) und Hainbuche (Carpinus betulus); 

b)	 Erlen- und Eschenwälder an Fließgewässern  (Alnion 
glutinosae-incanae) und subkontinentale Blauschiller
grasfluren (Koelerion glaucae) als prioritäre Lebens
raumtypen nach Anhang I der Richtlinie 92/43/EWG 
des Rates zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume 
sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen vom 21. Mai 
1992 (Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie); 

2.	 die Erhaltung und naturnahe Wiederherstellung der Lebens
räume wildlebender Pflanzenarten, darunter zahlreiche 
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nach § 20a Abs. 1 Nr. 7 und 8 des Bundesnaturschutzgeset
zes besonders und streng geschützte Arten der Trocken-, 
Mager- und Steppenrasen, wie beispielsweise Echtes Tau
sendgüldenkraut, Sand-Strohblume, Rauhe-, Heide- und 
Kartäuser-Nelke, Violette Schwarzwurzel, Trespen-Feder
schwingel, Streifen-Klee sowie Federgras; 

3.	 die Erhaltung und Entwicklung des Gebietes als Rückzugs
raum und potenzielles Wiederausbreitungszentrum wildle
bender Tierarten, darunter zahlreiche nach § 20a Abs. 1 
Nr. 7 und 8 des Bundesnaturschutzgesetzes besonders und 
streng geschützte Tierarten, insbesondere Vogelarten mit 
Bindung an trockene und extensiv genutzte Lebensräume, 
wie Wiedehopf, Brachpieper, Heidelerche, Sperbergras
mücke und vom Aussterben bedrohte Greifvögel, Reptilien, 
Lurche und Heuschrecken; 

4.	 die Erhaltung des Gebietes aus wissenschaftlichen Gründen 
zur Beobachtung und Erforschung der Wirksamkeit von 
Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen auf Trockenrasena
realen, aus landeskundlichen Gründen, insbesondere als 
Zeugnis der historischen Bewirtschaftungsform der Schaf
hutung und der an diese reliefbedingte extensive Landnut
zung gebundenen Struktur- und Biotopvielfalt; 

5.	 die Bewahrung und Förderung des Gebietes als wichtiges 
Glied im regionalen Biotopverbund im Raum Bad-Freien
walde-Haselberg-Wriezen und als Element eines Ver
bundsystems von Lebensräumen für wärmeliebende Tier-
und Pflanzenarten entlang der Oder; 

6.	 die Erhaltung der hervorragenden Schönheit, besonderen 
Vielfalt und Eigenart des Gebietes, die sich aus dem unter
schiedlich stark bewegten Relief einschließlich seiner Hohl
wege, den altbaumreichen Waldbeständen und den extensiv 
genutzten Offenflächen mit inselartig eingebetteten Baum
gruppen und Solitärsträuchern ergibt, und die der Huteland
schaft einen außergewöhnlichen Parkcharakter verleihen. 

§ 4 
Verbote 

(1) Vorbehaltlich der nach § 5 zulässigen Handlungen sind im 
Naturschutzgebiet gemäß § 21 Abs. 2 Satz 1 des Branden
burgischen Naturschutzgesetzes alle Handlungen verboten, die 
das Gebiet, seinen Naturhaushalt oder einzelne seiner Bestand
teile zerstören, beschädigen, verändern oder nachhaltig stören 
können. 

(2) Es ist insbesondere verboten: 

1.	 bauliche Anlagen zu errichten oder wesentlich zu verän
dern, auch wenn dies keiner öffentlich-rechtlichen Zulas
sung bedarf; 

2.	 Straßen, Wege, Plätze oder sonstige Verkehrseinrichtungen 
sowie Leitungen anzulegen, zu verlegen oder zu verändern; 

3.	 Plakate, Werbeanlagen, Bild- oder Schrifttafeln aufzustellen 
oder anzubringen; 

4.	 Buden, Verkaufsstände, Verkaufswagen oder Warenautoma
ten aufzustellen; 

5.	 die Bodengestalt zu verändern, die Böden zu verfestigen, 
zu versiegeln oder zu  verunreinigen; 

6.	 die Art oder den Umfang der bisherigen Grundstücksnut
zung zu ändern; 

7.	 zu lagern, zu zelten, Wohnwagen aufzustellen, Feuer zu ver
ursachen oder eine Brandgefahr herbeizuführen; 

8.	 die Ruhe der Natur durch Lärm zu stören; 

9.	 das Gebiet außerhalb der Wege zu betreten; 

10. außerhalb der für den öffentlichen Verkehr gewidmeten 
Straßen und Wege, der nach öffentlichem Straßenrecht oder 
der auf Grund des § 20 Abs. 3 des Landeswaldgesetzes ge
kennzeichneten Reitwege zu reiten; 

11. mit Fahrzeugen außerhalb der für den öffentlichen Verkehr 
gewidmeten Straßen und Wege zu fahren oder Fahrzeuge 
dort abzustellen, zu warten oder zu pflegen; 

12. Modellsport oder ferngesteuerte Modelle zu betreiben oder 
feste Einrichtungen dafür bereitzuhalten; 

13. Hunde frei laufen zu lassen; 

14. Be- oder Entwässerungsmaßnahmen über den bisherigen 
Umfang hinaus durchzuführen, Gewässer jeder Art entge
gen dem Schutzzweck zu verändern oder in anderer Weise 
den Wasserhaushalt des Gebietes  zu beeinträchtigen; 

15. Schmutzwasser, Gülle, Dünger, Gärfutter oder Klärschlamm 
auszubringen, einzuleiten, zu lagern oder abzulagern; die 
§§ 4 und 5 der Klärschlammverordnung bleiben unberührt; 

16. Abfälle oder sonstige Gegenstände zu lagern, abzulagern 
oder sich ihrer in sonstiger Weise zu entledigen; 

17. Tiere zu füttern oder Futter bereitzustellen; 

18. Tiere auszusetzen oder Pflanzen anzusiedeln; 

19. wildlebenden Tieren nachzustellen, sie mutwillig zu beun
ruhigen, zu fangen, zu verletzen, zu töten oder ihre Entwick
lungsformen, Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtsstätten der 
Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören oder 
Futtermittel bereitzustellen; 

20. wildlebende Pflanzen oder ihre Teile oder Entwicklungsfor
men abzuschneiden, abzupflücken, aus- oder abzureißen, 
auszugraben, zu beschädigen oder zu vernichten; 

21. Pflanzenschutzmittel jeder Art zu verwenden; 

22. Wiesen, Weiden oder sonstige Flächen umzubrechen oder 
neu anzusäen; 

23. Erstaufforstungen vorzunehmen. 
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§ 5 
Zulässige Handlungen 

(1) Ausgenommen von den Verboten des § 4 bleiben folgende 
Handlungen: 

1.	 die im Sinne des § 11 Abs. 2 des Brandenburgischen Natur
schutzgesetzes ordnungsgemäße landwirtschaftliche Bo
dennutzung auf den bisher rechtmäßig dafür genutzten Flä
chen mit der Maßgabe, dass 

a)	 die Verbote des § 4 Abs. 2 Nr. 15, 21 und 22 gelten, wo
bei auf den Ackerflächen der Gemarkung Rathsdorf, 
Flur 2, Flurstücke 3/1, 10, 11 und 12 sowie der Gemar
kung Altranft, Flur 1, im nördlichen Bereich des Flur
stücks 73 entsprechend der Darstellung in der Flurkarte 
die ordnungsgemäße landwirtschaftliche Bodennut
zung in der bisherigen Art und Weise weiterhin zulässig 
bleibt, 

b)	 die Beweidung mit Schafen so erfolgt, dass Erosions
schäden vermieden werden, 

c)	 die Nutzung der traditionellen Schaftränke auf dem 
Flurstück 21 der Gemarkung Rathsdorf, Flur 2, so er
folgt, dass der vorhandene Feuchtbiotop nicht nachhal
tig beeinträchtigt wird; 

2.	 die im Sinne des § 11 Abs. 3 des Brandenburgischen Natur
schutzgesetzes ordnungsgemäße forstwirtschaftliche Bo
dennutzung in der bisherigen Art und im bisherigen Umfang 
mit der Maßgabe, dass 

a)	 bei der Wiederaufforstung nur heimische Baum- und 
Straucharten zu verwenden sind. Die Wiederaufforstung 
mit fremdländischen Koniferen bleibt auf den Flur
stücken 377 teilweise, 4, 5, 6, 9, 15, 16 und 17 der Ge
markung Rathsdorf, Flur 2 und den Flurstücken 117/3 
teilweise, 117/6 teilweise und 117/7 der Gemarkung 
Sonnenburg, Flur 1, die den Forstabteilungen, Abt. 38 b, 
Abt. 39 a, b, Abt. 40 c, d und Abt. 41 b im Revier Wrie
zen entsprechen, auf Einzelflächen bis zu 0,5 Hektar 
außerhalb der Lebensräume der Fauna-Flora-Habitat-
Richtlinie, in einem Gesamtumfang von 3 Hektar zuläs
sig. Die Forstrevierkarte zu diesen Flächen im Maßstab 
1 : 10 000 ist den Flurkarten beigefügt, 

b)	 Kahlhiebe über 1 Hektar verboten sind, 

c)	 bei der Holzentnahme ausreichend Totholz und Über
hälter im Bestand für Arten, die an diese Habitatstruktu
ren gebunden sind, verbleiben; 

3.	 für den Bereich der Jagd: 

a)	 die rechtmäßige Ausübung der Jagd, 

b)	 die Errichtung von Kanzeln und Ansitzleitern, sofern 
das charakteristische Landschaftsbild nicht beeinträch
tigt wird und nur Materialien verwendet werden, die 
sich in das Landschaftsbild einfügen, 

c)	 die Anlage von Wildäckern bis zu einer maximalen Grö
ße von 0,5 Hektar und von Kirrungen außerhalb von 
Trockenrasenflächen, Frischweiden und deren Randbe
reiche; 

4.	 das Sammeln von Waldfrüchten zu nicht gewerblichen 
Zwecken auf den Flurstücken 378 und 379, Flur 2 der Ge
markung Rathsdorf in der Zeit vom 1. Juni bis 1. Dezember 
jeden Jahres; 

5.	 die sonstigen, bei In-Kraft-Treten dieser Verordnung auf 
Grund behördlicher Einzelfallentscheidungen rechtmäßig 
ausgeübten Nutzungen und Befugnisse in der bisherigen Art 
und im bisherigen Umfang; 

6.	 die im Sinne des § 10 des Brandenburgischen Straßengeset
zes ordnungsgemäße Unterhaltung der dem öffentlichen Ver
kehr gewidmeten Straßen und Wege, die im Sinne des § 78 
des Brandenburgischen Wassergesetzes ordnungsgemäße 
Unterhaltung der Gewässer sowie die ordnungsgemäße 
Unterhaltung sonstiger rechtmäßig bestehender Anlagen je
weils im Einvernehmen mit der unteren Naturschutzbehörde; 

7.	 Schutz-, Pflege-, und Entwicklungsmaßnahmen, die von der 
zuständigen Naturschutzbehörde angeordnet worden sind; 

8.	 Maßnahmen zur Untersuchung von Altlastverdachtsflächen 
und Verdachtsflächen sowie Maßnahmen der Altlasten
sanierung und der Sanierung schädlicher Bodenverände
rungen gemäß Bundes-Bodenschutzgesetz sowie Maßnah
men der Munitionsräumung im Einvernehmen mit der unte
ren Naturschutzbehörde; 

9.	 behördliche sowie behördlich angeordnete oder zugelassene 
Beschilderungen, soweit sie auf den Schutzzweck des Ge
bietes hinweisen oder als hoheitliche Kennzeichnungen, 
Orts- oder Verkehrshinweise, Wegemarkierungen oder 
Warntafeln dienen; 

10. Maßnahmen, die der Abwehr einer unmittelbar drohenden 
Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung dienen. 
Die untere Naturschutzbehörde ist über die getroffenen 
Maßnahmen unverzüglich zu unterrichten. Sie kann nach
träglich ergänzende Anordnungen zur Vereinbarkeit mit 
dem Schutzzweck treffen. 

(2) Die in § 4 für das Betreten und Befahren des Naturschutz
gebietes enthaltenen Einschränkungen gelten nicht für die 
Dienstkräfte der Naturschutzbehörden, die zuständigen 
Naturschutzhelfer und sonstige von den Naturschutzbehörden 
beauftragte Personen sowie für Dienstkräfte und beauftragte 
Personen anderer zuständiger Behörden und Einrichtungen, so
weit diese in Wahrnehmung ihrer gesetzlichen Aufgaben han
deln. Der Genehmigungsvorbehalt nach § 19 Abs. 3 Satz 2 des 
Landeswaldgesetzes bleibt unberührt. 

§ 6 
Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 

Folgende Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen werden als 
Zielvorgabe festgelegt: 
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1.	 Weiterführung der Beweidung und Anwendung anderer ge
eigneter Maßnahmen zum Erhalt der Offenflächen mit den 
Trockenrasengesellschaften und zur Rückdrängung der 
Landreitgrasbestände. 

2.	 Anwendung mechanischer Maßnahmen, um der beginnen
den Verbuschung und Bewaldung, insbesondere dem Ein
dringen der Robinie und Weißdorn wirksam zu begegnen. 

3.	 Erhalt oder Wiederherstellung der an der potenziell natür
lichen Vegetation orientierten Baumartenzusammensetzung 
auf den bewaldeten Flächen. 

4.	 Einrichtung von vegetationskundlichen Dauerbeobach
tungsflächen in Bereichen mit Vorkommen gefährdeter Ar
ten beziehungsweise Lebensgemeinschaften sowie in Räu
men mit auf Nutzung angewiesenen Entwicklungszielen. 

5.	 Rückbau ehemalig militärisch genutzter baulicher Anlagen, 
sofern sie keine naturschutzrelevante Bedeutung besitzen. 

6.	 Erhalt höhlenreicher Altbäume und Überhälter als Horst
bäume, sofern von ihnen keine Gefahr für die Verkehrssi
cherung ausgeht. 

§ 7 
Befreiungen 

Von den Verboten dieser Verordnung kann die oberste Natur
schutzbehörde auf Antrag gemäß § 72 des Brandenburgischen 
Naturschutzgesetzes Befreiung gewähren. 

§ 8 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Abs. 2 Nr. 2 des Branden
burgischen Naturschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig den Vorschriften des § 4 zuwiderhandelt. 

(2) Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 können gemäß § 74 
des Brandenburgischen  Naturschutzgesetzes mit einer Geldbu
ße bis zu hunderttausend Deutsche Mark geahndet werden. 

§ 9 
Verhältnis zu anderen 

naturschutzrechtlichen Bestimmungen 

(1) Die Aufstellung einer Behandlungsrichtlinie zur Ausführung 

der in dieser Verordnung festgelegten Schutz-, Pflege- und Ent
wicklungsmaßnahmen und zur Verwirklichung des Schutz
zwecks und die Duldung von Maßnahmen des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege richten sich nach den §§ 29 und 68 
des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes. 

(2) Die Vorschriften dieser Verordnung gehen anderen natur
schutzrechtlichen Schutzausweisungen im Bereich des in § 2 
genannten Gebietes vor. 

(3) Soweit diese Verordnung keine weitergehenden Vorschriften 
enthält, bleiben die Regelungen über gesetzlich geschützte Teile 
von Natur und Landschaft (§§ 31 bis 36 des Brandenburgischen 
Naturschutzgesetzes) und über den Schutz und die Pflege 
wildlebender Tier- und Pflanzenarten (§§ 20 bis 26b des Bun
desnaturschutzgesetzes, §§ 37 bis 43 des Brandenburgischen 
Naturschutzgesetzes) unberührt. 

§ 10 
Geltendmachen von Form- und Verfahrensmängeln 

Die Verletzung der Verfahrens- und Formvorschriften des Bran
denburgischen Naturschutzgesetzes kann gegen diese Verord
nung nur innerhalb von zwei Jahren nach ihrer Verkündung gel
tend gemacht werden, es sei denn, 

a)	 diese Verordnung ist nicht ordnungsgemäß verkündet wor
den oder 

b)	 der Form- oder Verfahrensmangel ist zuvor gegenüber dem 
Ministerium für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raum
ordnung in Potsdam unter Angabe der verletzten Rechtsvor
schrift und der Tatsache, die den Mangel ergibt, gerügt wor
den. 

§ 11 
In-Kraft-Treten 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 

Potsdam, den 13. Juni 2001 

Der Minister für Landwirtschaft,

Umweltschutz und Raumordnung


Wolfgang Birthler
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Brandenburgische Verordnung 1)


über den Bau und Betrieb von Beherber

gungsstätten (Beherbergungsstättenbau-


Verordnung - BbgBeBauV) 


Vom 15. Juni 2001 

Auf Grund des § 88 Abs. 1 Nr. 1 und 3  sowie des § 87 Abs. 1 
Nr. 1 der Brandenburgischen Bauordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 25. März 1998  (GVBl. I S. 82) verordnet 
der Minister für Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr: 

§ 1 
Anwendungsbereich 

Die Vorschriften dieser Verordnung gelten für Beherbergungs
stätten mit mehr als zwölf Gastbetten. 

§ 2 
Begriffe 

(1) Beherbergungsstätten sind Gebäude oder Gebäudeteile, die 
ganz oder teilweise für die Beherbergung von Gästen bestimmt 
sind. Ferienwohnungen, die von Betrieben des Beherbergungs
gewerbes bewirtschaftet und vermietet werden, sind Beherber
gungsstätten. 

(2) Beherbergungsräume sind Räume, die dem Wohnen oder 
Schlafen von Gästen dienen. Eine Folge unmittelbar zusammen
hängender Beherbergungsräume (Suite oder Ferienwohnung) 
gilt als ein Beherbergungsraum. 

(3) Gasträume sind Räume, die für den Aufenthalt von Gästen, 
jedoch nicht zum Wohnen oder Schlafen bestimmt sind, wie 
Speiseräume und Tagungsräume. 

§ 3 
Rettungswege 

(1) Für jeden Beherbergungsraum müssen mindestens zwei 
voneinander unabhängige Rettungswege vorhanden sein; sie 
dürfen jedoch innerhalb eines Geschosses über denselben not
wendigen Flur führen. Der erste Rettungsweg muss für Beher
bergungsräume, die nicht zu ebener Erde liegen, über eine not
wendige Treppe führen, der zweite Rettungsweg über eine wei
tere notwendige Treppe oder eine Außentreppe. In Beherber
gungsstätten mit insgesamt nicht mehr als 60 Gastbetten genügt 
als zweiter Rettungsweg eine mit Rettungsgeräten der Feuer

1)	 Die Verpflichtungen aus der Richtlinie 98/34/EG des Europäischen 
Parlaments und des  Rates vom 22. Juni 1998 über ein Informa
tionsverfahren auf dem Gebiet der Normen und technischen Vor
schriften (ABl. EG Nr. L 204 S. 37), zuletzt geändert durch die 
Richtlinie 98/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 20. Juli 1998 (ABl. EG Nr. L 217 S. 18), sind beachtet worden. 

wehr erreichbare Stelle des Beherbergungsraumes; dies gilt 
nicht, wenn in einem Geschoss mehr als 30 Gastbetten vorhan
den sind. 

(2) An Abzweigungen notwendiger Flure, an den Zugängen zu 
notwendigen Treppenräumen und an den Ausgängen ins Freie 
ist durch Sicherheitszeichen auf die Ausgänge hinzuweisen. Die 
Sicherheitszeichen müssen beleuchtet sein. 

§ 4 
Tragende Wände, Stützen, Decken 

(1) Tragende Wände, Stützen und Decken müssen feuerbestän
dig sein. Dies gilt nicht für oberste Geschosse von Dachräumen, 
wenn sich dort keine Beherbergungsräume befinden. 

(2) Tragende Wände, Stützen und Decken brauchen nur feuer
hemmend zu sein 

1.	 in Gebäuden mit nicht mehr als zwei oberirdischen Ge
schossen, 

2.	 in obersten Geschossen von Dachräumen mit Beherber
gungsräumen. 

§ 5 
Trennwände 

(1) Trennwände müssen feuerbeständig sein 

1.	 zwischen Räumen einer Beherbergungsstätte und Räumen, 
die nicht zu der Beherbergungsstätte gehören, sowie 

2.	 zwischen Beherbergungsräumen und 

a)	 Gasträumen, 

b)	 Küchen. 

Soweit in Beherbergungsstätten die tragenden Wände, Stützen 
und Decken nur feuerhemmend zu sein brauchen, genügen feu
erhemmende Trennwände. 

(2) Trennwände zwischen Beherbergungsräumen sowie zwi
schen Beherbergungsräumen und sonstigen Räumen müssen 
feuerhemmend sein. 

(3) In Trennwänden nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 und nach Ab
satz 2 sind Öffnungen unzulässig. Öffnungen in Trennwänden 
nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 müssen feuerhemmende Feuer
schutzabschlüsse haben, die auch die Anforderungen an Rauch
schutzabschlüsse erfüllen. 

§ 6 
Notwendige Flure 

(1) § 37 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 der Brandenburgischen Bauordnung 
ist nicht anzuwenden. 
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(2) In notwendigen Fluren müssen Bekleidungen, Unterdecken 
und Dämmstoffe aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. Bo
denbeläge müssen aus mindestens schwerentflammbaren Bau
stoffen bestehen. 

(3) In notwendigen Fluren mit nur einer Fluchtrichtung (Stich
fluren) darf die Entfernung zwischen Türen von Beherber
gungsräumen und notwendigen Treppenräumen oder Ausgän
gen ins Freie nicht länger als 15 m sein. 

(4) Stufen in notwendigen Fluren müssen beleuchtet sein. 

§ 7 
Türen 

(1) Feuerhemmende Feuerschutzabschlüsse, die auch die Anfor
derungen an Rauchschutzabschlüsse erfüllen, müssen vorhan
den sein in Öffnungen 

1.	 von notwendigen Treppenräumen zu anderen Räumen aus
genommen zu notwendigen Fluren, und 

2.	 von notwendigen Fluren in Kellergeschossen zu Räumen, 
die von Gästen nicht benutzt werden. 

(2) Rauchschutzabschlüsse müssen vorhanden sein in Öffnungen 

1.	 von notwendigen Treppenräumen zu notwendigen Fluren, 

2.	 von notwendigen Fluren zu Beherbergungsräumen und 

3.	 von notwendigen Fluren zu Gasträumen, wenn an den Flu
ren in demselben Rauchabschnitt Öffnungen zu Beherber
gungsräumen liegen. 

§ 8 
Sicherheitsbeleuchtung, Sicherheitsstromversorgung 

(1) Beherbergungsstätten müssen eine Sicherheitsbeleuchtung 
haben 

1.	 in notwendigen Fluren und in notwendigen Treppenräumen, 

2.	 in Räumen zwischen notwendigen Treppenräumen und 
Ausgängen ins Freie, 

3.	 für Sicherheitszeichen, die auf Ausgänge hinweisen, und 

4.	 für Stufen in notwendigen Fluren. 

(2) Beherbergungsstätten müssen eine Sicherheitsstromversor
gung haben, die bei Ausfall der allgemeinen Stromversorgung 
den Betrieb der sicherheitstechnischen Anlagen und Einrichtun
gen übernimmt, insbesondere 

1.	 der Sicherheitsbeleuchtung, 

2.	 der Alarmierungseinrichtungen und 

3.	 der Brandmeldeanlage. 

§ 9 
Alarmierungseinrichtungen, Brandmeldeanlagen,


Brandfallsteuerung von Aufzügen


(1) Beherbergungsstätten müssen Alarmierungseinrichtungen 
haben, durch die im Gefahrenfall die Betriebsangehörigen und 
Gäste gewarnt werden können. Bei Beherbergungsstätten mit 
mehr als 60 Gastbetten müssen sich die Alarmierungseinrich
tungen bei Auftreten von Rauch in den notwendigen Fluren auch 
selbsttätig auslösen. 

(2) Beherbergungsstätten mit mehr als 60 Gastbetten müssen 
Brandmeldeanlagen mit automatischen Brandmeldern, die auf 
die Kenngröße Rauch in den notwendigen Fluren ansprechen, 
sowie mit nichtautomatischen Brandmeldern (Handfeuermel
der) zur unmittelbaren Alarmierung der dafür zuständigen Stel
len haben. Die automatischen Brandmeldeanlagen müssen in ei
ner Betriebsart ausgeführt werden, bei der mit technischen 
Maßnahmen Falschalarme vermieden werden. Brandmeldun
gen sind unmittelbar und automatisch zur zuständigen Feuer
wehralarmierungsstelle zu übertragen. 

(3) Aufzüge von Beherbergungsstätten mit mehr als 60 Gastbet
ten sind mit einer Brandfallsteuerung auszustatten, die durch die 
automatische Brandmeldeanlage ausgelöst wird. Die Brandfall
steuerung hat sicherzustellen, dass die Aufzüge das nicht vom 
Rauch betroffene Eingangsgeschoss, ansonsten das in Fahrt
richtung davor liegende Geschoss, anfahren und dort mit geöff
neten Türen außer Betrieb gehen. 

§ 10 
Weitergehende Anforderungen 

An Beherbergungsstätten in Hochhäusern können aus Gründen 
des Brandschutzes weitergehende Anforderungen gestellt wer
den. 

§ 11 
Freihalten der Rettungswege,


Brandschutzordnung, verantwortliche Personen


(1) Die Rettungswege müssen frei von Hindernissen sein. Türen 
im Zuge von Rettungswegen dürfen nicht versperrt werden und 
müssen von innen leicht zu öffnen sein. 

(2) In jedem Beherbergungsraum sind an dessen Ausgang ein 
Rettungswegplan und Hinweise zum Verhalten bei einem Brand 
anzubringen. Die Hinweise müssen auch in den Fremdsprachen, 
die der Herkunft der üblichen Gäste Rechnung tragen, abgefasst 
sein. 

(3) Für Beherbergungsstätten mit mehr als 60 Gastbetten sind 
im Einvernehmen mit der für den Brandschutz zuständigen 
Dienststelle 

1.	 eine Brandschutzordnung zu erstellen und 

2.	 Feuerwehrpläne anzufertigen; die Feuerwehrpläne sind der 
örtlichen Feuerwehr zur Verfügung zu stellen. 
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(4) Die Betriebsangehörigen sind bei Beginn des Arbeitsver
hältnisses und danach mindestens einmal jährlich und über 

1.	 die Bedienung der Alarmierungseinrichtungen und der 
Brandmelder zu unterweisen und 

2.	 die Brandschutzordnung und das Verhalten bei einem Brand 
zu belehren. 

(5) Für die Einhaltung der in den Absätzen 1 bis 4 gestellten An
forderungen ist der Betreiber oder der von ihm Beauftragte ver
antwortlich. 

§ 12 
Zusätzliche Bauvorlagen 

Die Bauvorlagen müssen zusätzliche Angaben enthalten über 

1.	 die Sicherheitsbeleuchtung, 

2.	 die Sicherheitsstromversorgung, 

3.	 die Alarmierungseinrichtungen, 

4.	 die Brandmeldeanlage, 

5.	 die Rettungswege auf dem Grundstück und die Flächen für 
die Feuerwehr. 

§ 13 
Anwendung der Vorschriften 


auf bestehende Beherbergungsstätten


Auf die im Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieser Verordnung 
bestehenden Beherbergungsstätten sind die Vorschriften des 
§ 11 anzuwenden. 

§ 14 
Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig nach § 87 Abs. 1 Nr. 1 der Brandenburgischen 
Bauordnung handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1.	 entgegen § 11 Abs. 1 Rettungswege nicht frei von Hinder
nissen hält, Türen im Zuge von Rettungswegen versperrt 
oder versperren lässt oder als Verantwortlicher nicht dafür 
sorgt, dass diese Türen von innen leicht geöffnet werden 
können, 

2.	 entgegen § 11 Abs. 2 den Rettungswegplan und Hinweise 
zum Verhalten bei einem Brand nicht in jedem Beherber
gungsraum anbringt oder anbringen lässt. 

§ 15 
In-Kraft-Treten 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft. 

Potsdam, den 15. Juni 2001 

Der Minister für Stadtentwicklung,

Wohnen und Verkehr


Hartmut Meyer


Zweite Verordnung zur Änderung 
der Berufsfachschulverordnung 

(2ÄBFSV) 

Vom 18. Juni 2001 

Auf Grund des § 26 Abs. 4 in Verbindung mit § 13 Abs. 3 und 
§ 60 Abs. 4 des Brandenburgischen Schulgesetzes vom 12. April 
1996 (GVBl. I S. 102) verordnet der Minister für Bildung, Ju
gend und Sport: 

Artikel 1 

Die Berufsfachschulverordnung vom 19. Juni 1997 (GVBl. II 
S. 586), geändert durch die Erste Verordnung zur Änderung der 
Berufsfachschulverordnung vom 12. Januar 2000 (GVBl. II 
S. 31), wird wie folgt geändert: 

1.	 Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) 	 Nach dem Hinweis auf die Anlage 1 werden die Hin
weise auf die Stundentafeln I. bis VI. wie folgt gefasst: 

„I. Stundentafel 
Bildungsgang zur Staatlich geprüften kaufmännischen 
Assistentin/zum Staatlich geprüften kaufmännischen 
Assistenten, Schwerpunkt Bürowirtschaft 

II. Stundentafel 
Bildungsgang zur Staatlich geprüften kaufmännischen 
Assistentin/zum Staatlich geprüften kaufmännischen 
Assistenten, Schwerpunkt Fremdenverkehr 

III. Stundentafel 
Bildungsgang zur Staatlich geprüften chemisch-techni
schen Assistentin/zum Staatlich geprüften chemisch
technischen Assistenten 
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IV. Stundentafel 
Bildungsgang zur Staatlich geprüften biologisch-tech
nischen Assistentin/zum Staatlich geprüften biologisch
technischen Assistenten 

V. Stundentafel 
Bildungsgang zur Staatlich geprüften landwirtschaft
lich-technischen Assistentin/zum Staatlich geprüften 
landwirtschaftlich-technischen Assistenten, Schwer
punkt Agrikulturchemie und Umweltanalytik 

VI. Stundentafel 
Bildungsgang zur Staatlich geprüften Assistentin für 
Automatisierungs- und Computertechnik/zum Staatlich 
geprüften Assistenten für Automatisierungs- und Com
putertechnik“    

b)	 Nach dem Hinweis auf die Anlage 1 und nach dem Hin
weis auf die VI. Stundentafel werden folgende Hinweise 
auf die Stundentafeln VII. bis XII. angefügt: 

„VII. Stundentafel 
Bildungsgang zur Staatlich geprüften kaufmännischen 
Assistentin/zum Staatlich geprüften kaufmännischen 
Assistenten, Fachrichtung Bürowirtschaft 

VIII. Stundentafel 
Bildungsgang zur Staatlich geprüften kaufmännischen 
Assistentin/zum Staatlich geprüften kaufmännischen 
Assistenten, Fachrichtung Fremdsprachen 

IX. Stundentafel 
Bildungsgang zur Staatlich geprüften kaufmännischen 
Assistentin/zum Staatlich geprüften kaufmännischen 
Assistenten, Fachrichtung Informationsverarbeitung 

X. Stundentafel 
Bildungsgang zur Staatlich geprüften Assistentin/zum 
Staatlich geprüften Assistenten für Tourismus 

XI. Stundentafel 
Bildungsgang zur Staatlich geprüften umweltschutz
technischen Assistentin/zum Staatlich geprüften um
weltschutz-technischen Assistenten 

XII. Stundentafel 
Bildungsgang zur Staatlich geprüften gestaltungstech
nischen Assistentin/zum Staatlich geprüften gestal
tungstechnischen Assistenten“ 

2.	 § 3 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Die in den Stundentafeln ausgewiesenen Jahresstunden 
werden durch die im jeweiligen Schuljahr realisierten Prak
tikumszeiten nicht reduziert.“ 

3.	 § 5 Abs. 7 wird wie folgt geändert: 

Nach Satz 3 werden folgende Sätze  angefügt: 

„Abweichend von den Absätzen 3 bis 5 kann die Klassen
konferenz im Einzelfall, in dem wegen längerer nicht zu 
vertretender Unterrichtsversäumnisse eine begründete Ent
scheidung über das Bestehen der Probezeit nicht getroffen 
werden kann, die Probezeit verlängern. Dafür ist im folgen
den Schulhalbjahr eine Beobachtungszeit von mindestens 
zehn und höchstens zwölf Wochen vorzusehen. Danach ist 
das Schulverhältnis zu  beenden, wenn nach Entscheidung 
der Klassenkonferenz die Leistungen den erfolgreichen 
weiteren Schulbesuch nicht erwarten lassen. Absatz 6 Satz 3 
gilt entsprechend.“ 

4.	 § 17 wird wie folgt geändert: 

a)	 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„Das Praktikum dauert mindestens vier und höchs
tens zehn Wochen.“ 

bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 eingefügt: 

„Soll das Praktikum mehr als vier Wochen in zwei 
Schuljahren umfassen, so sind diese Praktikumszei
ten in den Schulferien zu realisieren.“ 

cc) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3. In ihm werden die 
Wörter 

„wobei jeder Praktikumsblock mindestens drei Wo
chen umfassen muss“  gestrichen. 

b) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 eingefügt: 

„(3) Das Praktikum setzt bei nicht zu vertretenden Fehl
zeiten einen Teilnahmeumfang von mindestens der 
Hälfte der jeweils festgelegten Praktikumsdauer voraus. 
Kann wegen nicht zu vertretender Gründe an dem Prak
tikum nicht oder nur zu weniger als der Hälfte der Prak
tikumsdauer teilgenommen werden, kann auf Beschluss 
der Klassenkonferenz  das Praktikum nach dem zeit
lichen Ende des Bildungsgangs in angemessener Frist 
und in eigener Verantwortung nachgeholt werden. Für 
den Erwerb des Abschlusszeugnisses ist das Praktikum 
entsprechend den §§ 21 und 22 durchzuführen und 
nachzuweisen.“ 

c)	 Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4. 

5.	 § 23 Abs. 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Die Abschlussprüfung wird für alle Schülerinnen und 
Schüler als integrierte Theorie-Praxis-Prüfung (Komplex
prüfung) durchgeführt, in die alle Fächer der Stundentafel, 
außer dem Fach Sport, einfließen. Die Prüfung kann Prü
fungsteile in Form einer Präsentation oder eines mündlichen 
Prüfungsteils enthalten. Für die Ausbildung in Berufen, für 
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die mindestens zwei Fremdsprachen vorgesehen sind, ist ein 
mündlicher Prüfungsteil in der jeweiligen Fremdsprache 
verpflichtender Bestandteil der Komplexprüfung. Die Prü
fung findet an zwei Unterrichtstagen mit einem Gesamtum
fang von zwölf Zeitstunden statt. Bei Durchführung von 
mündlichen Prüfungen und Repräsentationen kann der Rah
men von zwei Unterrichtstagen überschritten werden. Der 
Zeitumfang von zwölf Zeitstunden bleibt erhalten.  Dieser 
zeitliche Gesamtrahmen darf nicht unter- oder überschritten 
werden. Die Prüflinge bearbeiten entweder eine Komplex
aufgabe oder zwei gleichwertige Komplexaufgaben.“ 

6.	 § 27 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a)	 Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 eingefügt: 

„Für mündlich durchzuführende Prüfungsteile im Rah
men der Komplexprüfung sind die Aufgabenstellungen 
für alle Prüfungen zusammen mit den Aufgabenvorschlä
gen für die schriftlichen Prüfungsteile einzureichen.“ 

b) Die bisherigen Sätze 2 bis 5 werden die Sätze 3 bis 6. 

7.	 § 28 wird wie folgt gefasst: 

„§ 28 
Bewertung der Komplexprüfung 

(1) Die Prüfungsleistungen werden in einer Note zu
sammengefasst. Dies gilt auch, wenn die Prüfung aus zwei 
Komplexaufgaben besteht. Die Bewertung erfolgt durch die 
Lehrkräfte, die den planmäßigen Unterricht im zweiten 
Schulhalbjahr in dem jeweiligen Unterrichtsfach erteilt ha
ben. Bewertungsvorschläge für Teilaufgaben der Komplex
prüfung werden von den Fachlehrkräften vorbereitet, die 
fachlich für die Teilaufgaben verantwortlich sind. 

(2) Über die Gesamtnote entscheidet die Prüfungskommis
sion mit der Mehrheit der Stimmen. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet die Stimme der oder des Prüfungsvorsitzenden.“ 

8.	 Die dem § 40 in der Anlage 1 folgenden bisherigen Stun
dentafeln I. bis VI. werden durch die folgenden Stundenta
feln I. bis VI. ersetzt: 

„I. Stundentafel 
Bildungsgang zur Staatlich geprüften kaufmännischen As
sistentin/zum Staatlich geprüften kaufmännischen Assisten
ten, Schwerpunkt Bürowirtschaft    

II. Stundentafel 
Bildungsgang zur Staatlich geprüften kaufmännischen As
sistentin/zum Staatlich geprüften kaufmännischen Assisten
ten, Schwerpunkt Fremdenverkehr 

III. Stundentafel 
Bildungsgang zur Staatlich geprüften chemisch-techni
schen Assistentin/zum Staatlich geprüften chemisch-techni
schen Assistenten     

IV. Stundentafel 
Bildungsgang zur Staatlich geprüften biologisch-techni
schen Assistentin/zum Staatlich geprüften biologisch-tech
nischen Assistenten 

V. Stundentafel 
Bildungsgang zur Staatlich geprüften landwirtschaftlich
technischen Assistentin/zum Staatlich geprüften landwirt
schaftlich-technischen Assistenten, Schwerpunkt Agrikul
turchemie und Umweltanalytik 

VI. Stundentafel 
Bildungsgang zur Staatlich geprüften Assistentin für Auto
matisierungs-  und Computertechnik/zum Staatlich geprüften 
Assistenten für Automatisierungs- und Computertechnik“   

9.	 Nach der neuen Stundentafel VI. werden die folgenden 
Stundentafeln VII. bis XII. angefügt: 

„VII. Stundentafel 
Bildungsgang zur Staatlich geprüften kaufmännischen As
sistentin/zum Staatlich geprüften kaufmännischen Assisten
ten, Fachrichtung Bürowirtschaft 

VIII. Stundentafel 
Bildungsgang zur Staatlich geprüften kaufmännischen As
sistentin/zum Staatlich geprüften kaufmännischen Assisten
ten, Fachrichtung Fremdsprachen 

IX. Stundentafel 
Bildungsgang zur Staatlich geprüften kaufmännischen As
sistentin/zum Staatlich geprüften kaufmännischen Assisten
ten, Fachrichtung Informationsverarbeitung 

X. Stundentafel 
Bildungsgang zur Staatlich geprüften Assistentin/zum 
Staatlich geprüften Assistenten  für Tourismus 

XI. Stundentafel 
Bildungsgang zur Staatlich geprüften umweltschutz-techni
schen Assistentin/zum Staatlich geprüften umweltschutz
technischen Assistenten 

XII. Stundentafel 
Bildungsgang zur Staatlich geprüften gestaltungstechni
schen Assistentin/zum Staatlich geprüften gestaltungstech
nischen Assistenten“ 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am 1. August 2001 in Kraft. 

Potsdam, den 18. Juni 2001 

Der Minister für Bildung, 

Jugend und Sport


Steffen Reiche
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Vierte Verordnung zur Änderung 
der Landesschulbezirksverordnung 

Vom 21. Juni 2001 

Auf Grund des § 106 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 des Brandenburgischen 
Schulgesetzes vom 12. April 1996 (GVBl. I S. 102) verordnet 
der Minister für Bildung, Jugend und Sport nach Anhörung der 
beteiligten Schulträger: 

Artikel 1 

Die Landesschulbezirksverordnung vom 8. April 1997 (GVBl. II 
S. 230), zuletzt geändert durch die Verordnung vom 6. Juli 2000 
(GVBl. II S. 254), wird wie folgt geändert: 

1.	 Die bisherige Anlage 1 zu § 1 der Landesschulbezirksver
ordnung wird durch die Anlage 1 ersetzt. 

2.	 Die bisherige Anlage 2 zu § 1 der Landesschulbezirksver
ordnung wird durch die Anlage 2 ersetzt. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am 1. August 2001 in Kraft. 

Potsdam, den 21. Juni 2001 

Der Minister für Bildung

Jugend und Sport


Steffen Reiche
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Verordnung über die Festsetzung von Zulassungs
zahlen für das Studienjahr 2001/2002 

Vom 21. Juni 2001 

Auf Grund des § 27 Abs. 1 des Brandenburgischen Hoch
schulgesetzes vom 20. Mai 1999 (GVBl. I S. 130), geändert 
durch Artikel 2 des Haushaltsstrukturgesetzes 2000 vom 28. Ju
ni 2000 (GVBl. I S. 90), verordnet die Ministerin für Wissen
schaft, Forschung und Kultur im Benehmen mit den Hochschu
len: 

§ 1 

(1) Für die in den Anlagen 1 und 2 zu dieser Verordnung be
zeichneten Studiengänge wird an den dort genannten Hoch
schulen die Zahl der im Wintersemester 2001/2002 und im 
Sommersemester 2002 aufzunehmenden Bewerber in das erste 
Fachsemester nach Maßgabe der Anlagen 1 und 2 festgesetzt. 

(2) Für die in der Anlage 1 aufgeführten Studiengänge Architek
tur, Betriebswirtschaftslehre, Biologie, Psychologie (Diplom) 
und Rechtswissenschaft wird die Vergabe von Studienplätzen an 
Studienanfänger durch die Zentralstelle für die Vergabe von Stu
dienplätzen (ZVS) angeordnet. 

(3) Für alle übrigen Studiengänge werden die Studienplätze 
durch die Hochschulen vergeben. 

§ 2 

(1) Für die in den Anlagen 1 und 2 bezeichneten Studiengänge 
an den dort genannten Hochschulen werden auch Zulassungs
begrenzungen für Bewerber, die nicht Studienanfänger sind, 
festgesetzt. 

(2) Bewerber, die nicht Studienanfänger sind, werden zum 
Weiterstudium im zweiten oder in einem höheren Fachsemester 
nur in dem Maße neu aufgenommen, wie die Zahl der Studie
renden des jeweiligen Fachsemesters unter der festgelegten Auf
füllgrenze liegt. 

(3) Soweit nicht in den Anlagen im Einzelnen festgelegt, ent
sprechen die Auffüllgrenzen den für den betreffenden Studien
gang festgesetzten Zulassungszahlen für Studienanfänger. 

§ 3 

(1) Die in der Anlage 1 festgesetzten Zulassungszahlen an der 
Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) erhöhen sich um 
höchstens 50 Studienplätze im Studiengang Betriebswirt
schaftslehre, 25 Studienplätze im Studiengang Internationale 
Betriebswirtschaftslehre, 30 Studienplätze im Studiengang Kul
turwissenschaften, 75 Studienplätze im Studiengang Rechts
wissenschaft und 15 Studienplätze im Studiengang Volkswirt
schaftslehre. Diese Studienplätze stehen auf Grund der verein
barten Zusammenarbeit zwischen dem Land Brandenburg und 
der Republik Polen polnischen Bewerbern zur Verfügung. 

(2) Die in der Anlage 1 festgesetzten Zulassungszahlen zum 
1. Fachsemester im Studiengang Rechtswissenschaft (Staats
examen) an der Universität Potsdam erhöhen sich um höchstens 
20 Studienplätze. Diese Studienplätze stehen auf Grund der ver
einbarten Zusammenarbeit zwischen der Universität Potsdam 
und der Universität Paris-Nanterre französischen Bewerbern zur 
Verfügung. 

(3) Bis zu 26 von 51 der Studienplätze in dem Studiengang 
International Business Administration und 41 von 89 der Stu
dienplätze in dem Studiengang European Studies an der Euro
pa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) (Anlage 1) sowie 20 
von 40 Studienplätzen in dem Studiengang International Forest 
Ecosystem Management an der Fachhochschule Eberswalde 
(Anlage 2) können an Studienbewerber vergeben werden, die 
nicht Unionsbürger sind oder diesen nach § 1 Abs. 1 Satz 2 der 
Zentralen Vergabeverordnung vom 1. August 2000 (GVBl. II 
S. 298), zuletzt geändert durch Verordnung vom 29. März 2001 
(GVBl. II S. 84), gleichgestellt sind. 

§ 4 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 

Potsdam, den 21. Juni 2001 

Die Ministerin für Wissenschaft,

Forschung und Kultur


Prof. Dr. Johanna Wanka
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Verordnung über das Naturschutzgebiet 
„Kindelsee-Springluch“ 

Vom 22. Juni 2001 

Auf Grund des § 21 in Verbindung mit § 19 Abs. 1 und 2 des 
Brandenburgischen Naturschutzgesetzes vom 25. Juni 1992 
(GVBl. I S. 208), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 18. Dezember 1997 (GVBl. I S. 124), verordnet der Minis
ter für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung: 

§ 1 
Erklärung zum Schutzgebiet 

Die in § 2 näher bezeichnete Fläche im Landkreis Oberhavel 
wird als Naturschutzgebiet festgesetzt. Das Naturschutzgebiet 
trägt die Bezeichnung „Kindelsee-Springluch“. 

§ 2 
Schutzgegenstand 

(1) Das Naturschutzgebiet hat eine Größe von rund 69 Hektar. Es 
umfasst folgende Flurstücke in den Gemeinden/Gemarkungen: 

Glienicke Flur 6	 Flurstücke 1, 2/2, 3, 4, 5, 6 (teilweise) und 
7/2; 

Schönfließ Flur 2	 Flurstücke 129 - 131, 140 - 165, 179 - 190. 

Eine Kartenskizze ist dieser Verordnung zur Orientierung als 
Anlage beigefügt. 

(2) Die Grenze des Naturschutzgebietes ist in topografischen 
Karten im Maßstab 1 : 10 000 und in Flurkarten mit ununterbro
chener Linie eingetragen; als Grenze gilt der innere Rand der Li
nie. Maßgeblich ist die Einzeichnung in den Flurkarten. 

(3) Die Verordnung mit Karten kann beim Ministerium für Land
wirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung des Landes Bran
denburg, oberste Naturschutzbehörde, in Potsdam sowie beim 
Landkreis Oberhavel, untere Naturschutzbehörde, von jeder
mann während der Dienstzeiten kostenlos eingesehen werden. 

§ 3 
Schutzzweck 

Schutzzweck des Naturschutzgebietes ist 

1.	 die Erhaltung und Entwicklung des Kindelsees und der ihn 
umgebenden Feuchtbiotope als ein spätes Entwicklungssta
dium der Gewässerverlandung und Niedermoorbildung in 
ihrer besonderen Bedeutung für den Wasserhaushalt und die 
Wasserqualität im Einzugsbereich des Tegeler Fließtales; 

2.	 die nachhaltige Sicherung von Feuchtwiesen auf einem 
Niedermoorstandort in ihrer besonderen Bedeutung als Le
bensraum bestandsbedrohter und gefährdeter Pflanzen; 

3.	 die Erhaltung und Entwicklung eines Feuchtgebietes als Be
standteil des Biotopverbundsystems im Bereich des Tegeler 
Fließtales; 

4.	 die Erhaltung eines aktiv wachsenden Moorkörpers als le
bendes Zeugnis nacheiszeitlicher Vegetationsgeschichte 
und als wichtiges Gebiet für die Ökosystem- und Geotop
forschung; 

5.	 die Erhaltung eines für den Landschaftsraum Westbarnim 
außergewöhnlich strukturreichen Gebietes; 

6.	 die Erhaltung der Biotopvielfalt des Kindelsees und seiner 
Verlandungszonen sowie des Kindelwaldes, insbesondere 

a)	 eines störungsfreien Reproduktions- und Lebensraumes 
für die reichhaltige, bestandsbedrohte Vogel- und 
Schmetterlingsfauna, 

b)	 einer störungsfreien Entwicklung der Vegetation im Er
lenbruch und in den angrenzenden trockenen Waldge
sellschaften mit alt- und totholzreichen Beständen im 
naturnahen Zustand, 

c)	 einer artenreichen Feuchtwiesenflora einschließlich der 
Orchideenwiesen. 

§ 4 
Verbote 

(1) Vorbehaltlich der nach § 5 zulässigen Handlungen sind in dem 
Naturschutzgebiet gemäß § 21 Abs. 2 Satz 1 des Brandenburgi
schen Naturschutzgesetzes alle Handlungen verboten, die das Ge
biet, seinen Naturhaushalt oder einzelne seiner Bestandteile zer
stören, beschädigen, verändern oder nachhaltig stören können. 

(2) Es ist insbesondere verboten: 

1.	 bauliche Anlagen zu errichten oder wesentlich zu verän
dern, auch wenn dies keiner öffentlich-rechtlichen Zulas
sung bedarf; 

2.	 die Bodengestalt zu verändern, die Böden zu verfestigen, zu 
versiegeln oder zu verunreinigen; 

3.	 die Art oder den Umfang der bisherigen Grundstücksnut
zung zu ändern; 

4.	 Plakate, Werbeanlagen, Bild- oder Schrifttafeln aufzustellen 
oder anzubringen; 

5.	 Buden, Verkaufsstände, Verkaufswagen oder Warenautoma
ten aufzustellen; 

6.	 Straßen, Wege, Plätze oder sonstige Verkehrseinrichtungen 
sowie Leitungen anzulegen, zu verlegen oder zu verändern; 

7.	 mit Fahrzeugen außerhalb der dem öffentlichen Verkehr ge
widmeten Straßen und Wege zu fahren oder Fahrzeuge dort 
abzustellen, zu warten oder zu pflegen; 
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8.	 Modellsport oder ferngesteuerte Modelle zu betreiben oder 
feste Einrichtungen dafür bereitzuhalten; 

9.	 Wasserfahrzeuge aller Art einschließlich Luftmatratzen zu 
benutzen; 

10. außerhalb der dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Stra
ßen und Wege, der nach öffentlichem Straßenrecht oder auf 
Grund des § 20 Abs. 3 des Landeswaldgesetzes gekenn
zeichneten Reitwege zu reiten; 

11. zu lagern, zu zelten, Wohnwagen aufzustellen, Feuer zu ver
ursachen oder eine Brandgefahr herbeizuführen; 

12. das Gebiet außerhalb der Wege zu betreten; 

13. Hunde frei laufen zu lassen; 

14. die Ruhe der Natur durch Lärm zu stören; 

15. wildlebenden Tieren nachzustellen, sie mutwillig zu beun
ruhigen, zu fangen, zu verletzen, zu töten oder ihre Ent
wicklungsformen, Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtsstät
ten der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstö
ren; 

16. Fische oder Wasservögel zu füttern; 

17. Tiere auszusetzen oder Pflanzen anzusiedeln; 

18. wildlebende Pflanzen, ihre Teile oder Entwicklungsformen 
abzuschneiden, abzupflücken, aus- oder abzureißen, auszu
graben, zu beschädigen oder zu vernichten; 

19. Wiesen oder Weiden oder sonstiges Grünland umzubrechen 
oder neu anzusäen; 

20. Be- oder Entwässerungsmaßnahmen über den bisherigen 
Umfang hinaus durchzuführen, Gewässer jeder Art entge
gen dem Schutzzweck zu verändern oder in anderer Weise 
den Wasserhaushalt des Gebietes zu beeinträchtigen; 

21. Schmutzwasser, Gülle, Dünger, Gärfutter oder Klär
schlamm auszubringen, einzuleiten, zu lagern oder abzula
gern; die §§ 4 und 5 der Klärschlammverordnung bleiben 
unberührt; 

22. Pflanzenschutzmittel oder chemische Holzschutzmittel 
anzuwenden; 

23. Abfälle oder sonstige Gegenstände zu lagern oder ab
zulagern oder sich ihrer in sonstiger Weise zu entledigen; 

24. Erstaufforstungen vorzunehmen. 

§ 5 
Zulässige Handlungen 

(1) Ausgenommen von den Verboten des § 4 bleiben folgende 
Handlungen: 

1.	 die im Sinne des § 11 Abs. 2 des Brandenburgischen Natur
schutzgesetzes ordnungsgemäße landwirtschaftliche Boden
nutzung auf den bisher rechtmäßig dafür genutzten Flächen 
mit der Maßgabe, dass § 4 Abs. 2 Nr. 19, 21 und 22 gilt; 

2.	 die im Sinne des § 11 Abs. 3 des Brandenburgischen Natur
schutzgesetzes ordnungsgemäße forstwirtschaftliche Bo
dennutzung in der bisherigen Art und im bisherigen Umfang 
mit der Maßgabe, dass 

a)	 bei Voranbauten und Unterbauten einheimische Baum
arten zu verwenden sind, 

b)	 Kahlschläge verboten sind, 

c)	 eine naturnahe Waldentwicklung mit einer natürlichen 
Bestockung und einem ausreichenden Anteil von Alt-
und Totholz zu gewährleisten ist, 

d)	 § 4 Abs. 2 Nr. 22 gilt; 

3.	 für den Bereich der Jagd: 

a)	 die rechtmäßige Ausübung der Jagd mit der Maßgabe, 
dass 

aa) die Jagd in der Zeit vom 15. März bis 30. Juni eines 
Jahres ausschließlich vom Ansitz aus stattfindet, 

ab) die Anlage von Kirrungen, Wildwiesen und Wild
äckern verboten ist, 

b)	 die Anlage und ordnungsgemäße Unterhaltung jagd
licher Einrichtungen mit der Maßgabe, dass die Errich
tung jagdlicher Einrichtungen im Einvernehmen mit der 
unteren Naturschutzbehörde erfolgt; 

4.	 die sonstigen bei In-Kraft-Treten dieser Verordnung auf 
Grund behördlicher Einzelfallentscheidung rechtmäßig 
ausgeübten Nutzungen und Befugnisse in der bisherigen Art 
und im bisherigen Umfang; 

5.	 die im Sinne des § 10 des Brandenburgischen Straßengeset
zes ordnungsgemäße Unterhaltung der dem öffentlichen Ver
kehr gewidmeten Straßen und Wege, die im Sinne des § 78 
des Brandenburgischen Wassergesetzes ordnungsgemäße 
Unterhaltung der Gewässer sowie die ordnungsgemäße Un
terhaltung sonstiger rechtmäßig bestehender Anlagen jeweils 
im Einvernehmen mit der unteren Naturschutzbehörde; 

6.	 Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, die von der 
zuständigen Naturschutzbehörde angeordnet worden sind; 

7.	 behördliche sowie behördlich angeordnete oder zugelassene 
Beschilderungen, soweit sie auf den Schutzzweck des Ge
bietes hinweisen oder als hoheitliche Kennzeichnungen, 
Orts- oder Verkehrshinweise, Wegemarkierungen oder 
Warntafeln dienen; 

8.	 Maßnahmen zur Untersuchung von Altlastverdachtsflächen 
und Verdachtsflächen sowie Maßnahmen der Altlastensa
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nierung und der Sanierung schädlicher Bodenveränderun
gen gemäß Bundes-Bodenschutzgesetz sowie Maßnahmen 
der Munitionsräumung im Einvernehmen mit der unteren 
Naturschutzbehörde; 

9.	 Maßnahmen, die der Abwehr einer unmittelbar drohenden 
Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung dienen. 
Die untere Naturschutzbehörde ist über die getroffenen 
Maßnahmen unverzüglich zu unterrichten. Sie kann nach
träglich ergänzende Anordnungen zur Vereinbarkeit mit 
dem Schutzzweck treffen. 

(2) Die in § 4 Abs. 2 für das Betreten und Befahren des Natur
schutzgebietes enthaltenen Einschränkungen gelten nicht für 
die Dienstkräfte der Naturschutzbehörden, die zuständigen 
Naturschutzhelfer und sonstige von den Naturschutzbehörden 
beauftragte Personen sowie für die Dienstkräfte und beauftragte 
Personen anderer zuständiger Behörden und Einrichtungen, so
weit diese in Wahrnehmung ihrer gesetzlichen Aufgaben han
deln. Der Genehmigungsvorbehalt nach § 19 Abs. 3 Satz 2 des 
Landeswaldgesetzes bleibt unberührt. 

§ 6 
Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 

Folgende Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen werden als 
Zielvorgabe festgelegt: 

1.	 Der gegenwärtige Wasserhaushalt des Kindelsees soll auf 
der Grundlage eines hydrogeologischen Gutachtens gesi
chert und verbessert werden, um das Feuchtgebiet als Le
bensraum gefährdeter Arten zu erhalten und zu entwickeln. 

2.	 Durch Zulassen und Förderung natürlicher Entwicklungen 
soll ein reichstrukturiertes Mosaik unterschiedlicher Bioto
pe und Sukzessionsstadien im Bereich des Verlandungs
moores des Kindelsees entwickelt werden. 

§ 7 
Befreiungen 

Von den Verboten dieser Verordnung kann die oberste 
Naturschutzbehörde auf Antrag gemäß § 72 des Brandenburgi
schen Naturschutzgesetzes Befreiung gewähren.            

§ 8 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Abs. 2 Nr. 2 des Bran
denburgischen Naturschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig den Vorschriften des § 4 zuwiderhandelt. 

(2) Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 können gemäß § 74 
des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes mit einer Geldbu
ße bis zu hunderttausend Deutsche Mark geahndet werden. 

§ 9 
Verhältnis zu anderen 

naturschutzrechtlichen Bestimmungen 

(1) Die Aufstellung einer Behandlungsrichtlinie zur Ausführung 
der in dieser Verordnung festgelegten Schutz-, Pflege- und 
Entwicklungsmaßnahmen und zur Verwirklichung des Schutz
zweckes und die Duldung von Maßnahmen des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege richten sich nach den §§ 29 und 68 
des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes. 

(2) Die Vorschriften dieser Verordnung gehen anderen natur
schutzrechtlichen Schutzausweisungen im Bereich des in § 2 
genannten Gebietes vor. 

(3) Soweit diese Verordnung keine weitergehenden Vorschriften 
enthält, bleiben die Regelungen über gesetzlich geschützte Teile 
von Natur und Landschaft (§§ 31 bis 36 des Brandenburgischen 
Naturschutzgesetzes) und über den Schutz und die Pflege wild
lebender Tier- und Pflanzenarten (§§ 20 bis 26b des Bundesna
turschutzgesetzes, §§ 37 bis 43 des Brandenburgischen Natur
schutzgesetzes) unberührt. 

§ 10 
Geltendmachen von Form- und Verfahrensmängeln 

Die Verletzung der Verfahrens- und Formvorschriften des 
Brandenburgischen Naturschutzgesetzes kann gegen diese Ver
ordnung nur innerhalb von zwei Jahren nach ihrer Verkündung 
geltend gemacht werden, es sei denn, 

a)	 diese Verordnung ist nicht ordnungsgemäß verkündet wor
den oder 

b)	 der Form- oder Verfahrensmangel ist zuvor gegenüber dem 
Ministerium für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raum
ordnung unter Angabe der verletzten Rechtsvorschrift und 
der Tatsache, die den Mangel ergibt, gerügt worden. 

§ 11 
In-Kraft-Treten 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 

Potsdam, den 22. Juni 2001 

Der Minister für Landwirtschaft, 

Umweltschutz und Raumordnung


Wolfgang Birthler
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Verordnung zur Bestimmung

der Verwaltungsbehörde für die EU-Strukturfonds


Vom 23. Juni 2001 

Auf Grund des § 5 Abs. 2 Satz 2 des Landesorganisationsgeset
zes in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. September 
1994 (GVBl. I S. 406) verordnet die Landesregierung: 

§ 1 

Verwaltungsbehörde im Sinne des Artikels 9 Buchstabe n in 
Verbindung mit Artikel 9 Buchstabe e der Verordnung (EG) 
Nr. 1260/99 des Rates vom 21. Juni 1999 mit allgemeinen Be
stimmungen über die Strukturfonds (ABl. EG Nr. L 161 S. 1) für 
das Land Brandenburg ist das Ministerium der Finanzen. Die 
Delegation von Teilaufgaben auf die fondsverwaltenden Res
sorts erfolgt durch Verwaltungsvereinbarung. 

§ 2 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 

Potsdam, den 23. Juni 2001 

Die Landesregierung 
des Landes Brandenburg 

Der Ministerpräsident 

Manfred Stolpe 

Die Ministerin der Finanzen 

Dagmar Ziegler 

Vierte Verordnung zur Änderung 
der Erstattungsverordnung 

Vom 5. Juli 2001 

Auf Grund des § 6 Abs. 5 des Landesaufnahmegesetzes vom 
17. Dezember 1996 (GVBl. I S. 358, 360), der durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 21. Dezember 1998 (GVBl. I S. 275) geändert 
worden ist, verordnet der Minister für Arbeit, Soziales, Gesund
heit und Frauen im Einvernehmen mit dem Minister des Innern 
und der Ministerin der Finanzen: 

Artikel 1 

Die Erstattungsverordnung vom 29. Januar 1999 (GVBl. II 
S. 99), zuletzt geändert durch Verordnung vom 7. November 
2000 (GVBl. II S. 380), wird wie folgt geändert: 

In § 1 Abs. 5 Satz 3 werden nach dem Wort „erste” die Worte 
„und zweite” eingefügt. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am 1. August 2001 in Kraft. 

Potsdam, den 5. Juli 2001 

Der Minister für Arbeit, 

Soziales, Gesundheit und Frauen


Alwin Ziel
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